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Bericht 
des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (824 der Bei­
lagen): Abkommen zwischen der Regierung 
der Republik Österr~ich und der 'Regierung 
der Volksrepublik Polen· über die Zusam­
menarbeit und gegenseitige Unterstützung in 

Zollangelegenheiten 

Das vorliegende Aibkommen verfol~t den 
Zweck, ,die [Bemühung,en um ,eine voliständige 
Erfassung aer Waren ,im ,grenzü!berschreitenden 
Verkehr wivksamer ,zu ,gestalten, gegense~tig 
interessier.ende Informationen über die verschie­
denen Sachibereiche Ides Z'ollwesens sowie die >bei 
der 'praktischen Atibeit gew()nnenen EI1fahrungen 
auszJUtauscheu 'Uudden in organisierter Weise 
,unternommenen Schmuggel von Wa'r,eu entschie­
dener zu !bekämpfen. Hinsichtlich des Schmuggels 
ka.nn auf den immer wieder festgestellten ille­
,galen gren~ülberschreitenlden Verkehr mit Sucht­
giften, Waffen,A'lkohol und Talbakwaren hin­
g,ewiesen werden. A'U1f internationaler Ebene 
manifestiert sich deshal!b das steigende Inter,esse 
,der Staaten am AJbsch1uß von. Amtshilfeabkom­
men, uundurch eine engere Zusammenal'ibdt der 
Zollverwaltungen ,die Bekämpfung dieser 
Schmuggelf~ne wirksamer z,u ,gestalten. 

.oas vorliegenldeAJbkommen 1s,t gesetz ändernd 
hzw. gesetzeser.gänzend unlddad d.lIher nur mit 

Lafer 
Beridlterstatter 

Genehmigung des NationaLrates ,gem~ß Art. 50 
Abs. IB-VG a1bgesch1ossen werden. 

Der Zoll ausschuß halt die geg,enstän,dliche Re­
gierungsvorlage in seiner Sitzung aJ1ll 17. Mai 
1978 in V,erhandLung genommen und nach einer 
Debatte, an der sich außer dem Berichtentatte,r 
der AbgeordnetJe Dkfm .. Gor ton sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dr. A n d r 0 s c h 
Ibeteiligten, einstimmig !beschlossen, dem N atio­
nalra-t die Genehmigung des Abschlusses des Ab­
kommens zu empfehlen. 

.oer Ausschuß ist der' Meinung, daß im vorlie­
genden FaMe die EI1lassung von Gesetzen z,ur Er­
füllung des Staatsvertra.ges im Sinne des Art. 50 
Albs. 2 B-VG in der gdtenden Fassung entlbehr­
'lich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung ,stellt der Zol1-
ausschuß somit den An t r a.g, ,der Nationalrat 
wolle lbeschließen: 

Der Aibsch1ußdes Alblkommens zwischen der 
RegieI1ungder Republik österreich und !der Re­
gierung der VQllk,srepulbl,ik Polen ülberdie Zu­
sammena1"beit ,und gegenseitige UnterSltützung in 
Zollan.gelegeniheiten (824 ,der Beilagen) w,ird ver­
fassungsmäßig genehmigt . 

Wien, 1978 05 17 

Steiner 

Obmann 
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